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IG City Barmen e.V. - Werth 94 - 42275 Wuppertal 
 

Stadtverwaltung Wuppertal 
Stadt Wuppertal R 302.1 Allgemeine Ordnungs-  
und Gewerbeangelegenheiten 
Herr Carsten Vorsich 
Johannes-Rau-Platz 1 
 
42275 Wuppertal 
 
 
 

Wuppertal, den 16. August 2021 
 
 
Unterlagen für Beantragung VOS Barmer Lichterzauberkirmes 
 
Sehr geehrter Herr Vorsich, 
 
wie besprochen, erhalten Sie anbei die Unterlagen der IG City Barmen e.V. 
hinsichtlich der Veranstaltung „Barmer Lichterzauberkirmes“, anlässlich derer 
die Geschäfte in der Barmer Innenstadt gerne einen verkaufsoffenen Sonntag 
am 10.10.21 durchführen würden. 
 
Wir berufen uns dabei auf den in § 6 Abs. 1 Ladenöffnungsgesetz NRW Punkt 1. 
genannten Ausnahmetatbestand, der ausnahmsweise eine Ladenöffnung von 
Geschäften von 13-18 Uhr erlaubt, sofern ein öffentliches Interesse vorliegt.  
 
Im Jahr 2019 fand erstmalig die sog. „Barmer Lichterzauberkirmes“ statt, die 
insbesondere mit dem Riesenrad vor dem Wuppertaler Rathaus zu einer 
enormen Resonanz und Publikumsfrequenz geführt hatte. Wir verweisen dazu 
auch auf die beigefügte Presseerklärung. Einer Neuauflage in 2020 stand leider 
Corona entgegen. Uns ist bewusst, dass Corona dieses Jahr erneut zu einer 
kurzfristigen Änderung der Planungen führen kann.   
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Auch wenn es vorläufig keine neue Checkliste gibt, haben wir wegen der 
Übersichtlichkeit die alte entsprechend ausgefüllt und fügen Sie dem Antrag 
hiermit bei, ebenso wie einen räumlichen Lageplan. Frequenzzählungen haben 
wir nicht beigefügt, weil diese der Gesetzgeber so nicht mehr vorsieht. 
 
Das Gesetz verlangt ein öffentliches Interesse. Wir sehen dieses als gegeben an, 
weil 
- die Ladenöffnung am 10.10.21 in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang 
mit der Barmer Lichterzauber Kirmes steht, deren Zugpferd zwar das Riesenrad 
vor dem Rathaus ist, die aber auch mit Fahrgeschäften auf den anderen Barmer 
Plätzen stattfinden wird, 
- die Vielzahl von einheimischen und auswärtigen Besucherinnen und 
Besuchern eine gastgeberfreundliche City mit geöffneten Geschäften auch am 
Sonntag erwarten. 
 
Die Barmer Einzelhändler wollen und müssen sich mit ihrem kompletten 
Angebot kreativ daran beteiligen, Menschen wieder von Besuchen in der City 
zu begeistern. Ein entsprechender Lageplan hängt an und ist letztlich auch bei 
gewünschter Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel durch das Gebiet 
zwischen Alter Markt und Werther Brücke vorgegeben. 
 
Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Thomas Helbig 
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